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Amtliche Mitteilungen 

Andrea Hegen siegt mit neuem Weltrekord bei 
den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 
 

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der 
Behinderten in Singen gewann Andrea Hegen kürzlich 
die Deutsche Meisterschaft. Andrea schleuderte ihren 
Speer auf 38,66 m und erreichte damit einen Weltrekord 
für Armamputierte. 
 

Trotz dieser überragenden Leistung hatte die 21-jährige 
Buchdorferin letztlich Glück, dass sie mit diesem Wurf 
deutsche Meisterin wurde. Aufgrund der neuen Punkte-
wertung lag Andrea nur vier Zähler vor ihrer Hauptkon-
kurrentin, der oberschenkelamputierten Sportlerin Clau-
dia Biene aus Berlin, der 30,60 m für die Vizemeister-
schaft reichten. Bei dem Wettbewerb traten 15 Speer-
werferinnen mit unterschiedlichen Behinderungen an. 
 

Andrea Hegen, die seit vier Jahren in Leverkusen lebt 
und dort von Steffi Nerius trainiert wird, hatte in den letz-
ten Monaten eine Durststrecke zu überwinden. Gerade 
in diesem Jahr ist jedoch der Leistungsdruck besonders 
hoch, da die Weltmeisterschaft der Behinderten in Tai-
wan vor der Tür steht, die praktisch als letzter Test für 
die Paralympics 2008 in Peking gilt. 
 

Für beide Highlights legte der DBS fast unerreichbare 
Qualifikationsweiten fest. Seit der Zusammenlegung der 
Klassen vor wenigen Jahren gehen nämlich Sportler mit 
unterschiedlichen Behinderungen gemeinsam an den 
Start. Die erzielten Weiten werden dabei in Punkte um-
gerechnet. Deshalb muss Andrea als Armamputierte et-
wa acht bis zehn Meter weiter werfen um dieselbe 
Punktzahl wie eine Beinamputierte zu erreichen. 
 

Ich freue mich mit Andrea´s Familie und zahlreichen 
Freunden über diesen neuen großartigen Erfolg und 
gratuliere unserer Spitzensportlerin im Namen der ge-
samten Gemeinde sehr herzlich. 
 

Für die Weltmeisterschaft in Taiwan und die die Para-
lympics 2008 in Peking wünsche ich Andrea alles Gute, 
Ausdauer, viel Glück, gute Nerven und am Ende einen 
Platz auf dem Treppchen. 
 

Georg Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 
Wir gratulieren 
Den Eheleuten Rosemarie und Hubert Skudlarek, Rö-
merweg 8, zum 40jährigen Ehejubiläum am 25.08.2007 
 
 

Bürgerentscheide am Sonntag, 16. Sept. 2007 
 

Bei den Bürgerentscheiden können Sie darüber ab-
stimmen, ob der Bürgermeister in unserer Gemeinde 
künftig ehrenamtlich tätig ist und ob die Lagerhausstra-
ße im Ortsteil Baierfeld umbenannt werden soll. 
 

Ich bitte Sie herzlich, an den Bürgerentscheiden teilzu-
nehmen und von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen. Ihr Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigungs-
karte angegeben. 
 

Wer am Wahltag verhindert ist, wegen seines Alters o-
der Krankheit nicht zum Wahllokal gehen kann, sollte 
die Möglichkeit der Briefwahl nutzen. Die Briefwahlunter-
lagen können Sie bei der Gemeinde oder bei der Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim beantragen. 
 

Wenn Sie Ihre ausgefüllte Wahlbenachrichtigungskarte 
bei der Gemeinde abgeben (Briefkasten) können Sie Ih-
re Wahlunterlagen zwei bis drei Tage später im Rathaus 
(auch außerhalb der Amtsstunden) abholen. Dies spart 
der Gemeinde die Kosten für den Versand der Unterla-
gen. Ihre ausgefüllte Briefwahl können Sie ebenfalls 
rechtzeitig vor dem Wahltermin im Rathaus abgeben. 
 

Georg Vellinger 
Erster Bürgermeister  
 

Spielplatzeinweihung in Baierfeld 
am Samstag und Sonntag,  25. / 26. August 07 
Unser Programm: 
Samstag, 25. August 2007: 
19.00 Uhr Grillfest 
20.00 Uhr Vorführung der Kinder 
ab 21.30 Uhr Barbetrieb 
Sonntag, 26. August 2007: 
10.00 Uhr  bei schönem Wetter: 
  Familiengottesdienst am Spielplatz 
  bei Regen:  

Familiengottesdienst in der Kirche 
11.30 Uhr Mittagstisch 
Nachmittag: Kaffee und Kuchen 
13.30 Uhr  Vorführung der Kinder 
ab 14.00 Uhr  Viele Kinderspiele und große Tombola 
Auf Euer zahlreiches Kommen freuen sich die Baierfel-
der Kinder und die Spielplatzinitiative Baierfeld 
 

Schultüte 2007: sportlich, sportlich ……  
Bonbons, Schokoriegel, Lutscher - viele Schulanfänger 
haben am Inhalt ihrer Schultüte ganz schön zu knab-
bern. Doch das muss nicht so sein, denn "schließlich 
passen auch Frisbee-Scheiben, kleine Bälle, Gummi-
twist, ein Springseil oder Straßenmalkreiden in die bunte 
Tüte", wirbt Elmar Lederer, Geschäftsführer des Bayeri-



schen Gemeindeunfallversicherungsverbandes und der 
Bayerischen Landesunfallkasse (Bayer. GUVV/Bayer. 
LUK), für ein Umdenken.  
Traditionell werden Kinder zum Schulanfang mit vielen 
kalorienhaltigen Süßigkeiten beschenkt. Die tun Kindern 
aber nicht gut, sondern fördern Karies, Übergewicht und 
ungesunde Ernährungsgewohnheiten. Viel sinnvoller ist, 
zu Bewegung anzuregen - für Eltern und für Kinder. 
Denn mit einer Frisbee-Scheibe zum Beispiel kann die 
ganze Familie spielen - etwa nach der Einschulungsfeier 
zu Hause auf dem Rasen oder auf dem Spielplatz.  
Übergewicht rechtzeitig vorbeugen 
Der Tipp zur sportlichen Alternative hat einen ernsten 
Hintergrund: Immer mehr Kinder leiden an Bewegungs-
mangel, sind zu dick und können ihre Bewegungen nur 
eingeschränkt koordinieren. Bemerkbar macht sich das 
besonders in den Schulpausen und beim Schulsport.  
Eine vorausschauende Idee für die Schultüte sind übri-
gens Reflektoren in Form von kleinen Anhängern für 
Anorak und Jacke, die zum Beispiel mit einem kurzen 
Band befestigt werden können. Sie tragen im Herbst 
und Winter zu einem sicheren Schulweg bei. Dabei gilt: 
Helle Reflektoren haben eine höhere Rückstrahlkraft als 
dunkle. 
Der Bayer. GUVV und die Bayer. LUK sind die Träger 
der gesetzlichen Schülerunfallversicherung in Bayern 
mit Ausnahme der Landeshauptstadt München, die eine 
eigene Unfallkasse hat. Bei Bayer. GUVV und Bayer. 
LUK sind rund 1,76 Mio. Schülerinnen und Schülern 
versichert.  
Für Ihre Rückfragen zu dieser Presseinformation: Ulrike 
Renner-Helfmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  
Tel: 0 89/3 60 93-119, Fax: 0 89/3 60 93-379. 
 

Kirchliche Mitteilungen 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
der Pfarrei St. Ulrich – Buchdorf 
Samstag, 25. August 2007 – Hl. Ludwig 
18.30 Uhr Rosenkranzandacht 
19.00 Uhr Vorabendmesse in Bergstetten  
 Hl. M (605) 
Sonntag, 26. August 2007 – 21. So i Jahreskr 
8.45 Uhr Pfarrgottesdienst 
 Hl. M für + Ludwig Sebald und + Angeh. 
 Hl. M für + Betti Brems, + Lina u Alfred Frey 
 Hl. JM für + Josef Rembold, + Klara Rem-

bold und + Angeh. 
Mittwoch, 29. August 2007 – Enthauptung Johannes 

des Täufers 
19.00 Uhr Gottesdienst in Bergstetten  
 Hl. JM für + Rudolf Hawliczek 
Donnerstag, 30. Aug. 2007 – Do d 21. Wo i Jahreskr 
18.30 Uhr Beichtgelegenheit 
19.00 Uhr Hl. M für + Mathias Rebele und + Angeh. 
 Hl. JM für + Gertrud und Karl Buchta 
Freitag, 31. August 2007 – Hl. Paulinus 
19.00 Uhr Hl. M (479) 
Samstag, 1. Sept. 2007 – Sa d 21. Wo i Jahreskr 
18.30 Uhr Rosenkranzandacht 
19.00 Uhr Vorabendmesse in Buchdorf 
 Hl. M für + Maria Härtlein und + Angeh. 
 
Sonntag, 2. September 2007 – 22. So i Jahreskr 
8.45 Uhr Pfarrgottesdienst 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
der Pfarrei St. Josef – Baierfeld 
Sonntag, 26. August 2007 – 21. So i Jahreskr 
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Einweihung des 

Spielplatzes 
 Hl. M für + Therese Pfisterer, + Eltern Pfei-

fer und Pfisterer 
 Hl. M für + Emilie Kundinger 
 Hl. M für + Hubert und Emma Rößner 
Dienstag, 28. August 2007 – Hl. Augustinus 
18.30 Uhr Beichtgelegenheit und Rosenkranzandacht 
19.00 Uhr Hl. M für + Eltern Koch und Börner 
Sonntag, 2. September 2007 – 22. So i Jahreskr 
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst 
 Hl. M für + Josefa Schreiber und + Sohn 

Manfred 
 Hl. M für + Martin Lindemeir und + Angeh. 
 

Bitte beachten: 
Wegen der Einweihung des Spielplatzes in Baierfeld 
müssen die Gottesdienstzeiten am Sonntag, 26.8. wie 
folgt geändert werden: Buchdorf 8.45 Uhr, Baierfeld 
10.00 Uhr 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro  
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr Messstipendien 
Freitag   8.30 – 12.00 Uhr 
 

Sekond-Hand-Basar  
Am Samstag, den 15. September 2007,  findet im 
Buchdorfer Kindergarten St. Ulrich ein Basar für ge-
brauchte Kinderkleidung und Spielsachen statt. Kaufen 
und Verkaufen kann jeder. Tischreservierungen werden 
erbeten bei Ute Schiele (09099/921989) oder Iris 
Schlecht (09099/920724). Einlass für Verkäufer ist um 
13.15 Uhr, für Käufer um 14.00 Uhr. Die Standgebühr 
beträgt 3,00 Euro. Verkaufstische stehen bereit. 
Für Kaffee und Kuchen, Getränke und Wurstsemmeln 
sorgt der Elternbeirat. 
Ihr Elternbeirat und Kindergarten-Team 
 

Ein herzliches Vergelt’s Gott 
möchten wir Ihnen allen, liebe Besucher unseres Pfarr-
festes am 15.07.2007, sagen. 
Durch die große Teilnehmerzahl haben wir auch in die-
sem Jahr ein sehr gutes Ergebnis erzielen 
können. Wir werden den Erlös für die geplante Mission 
im Frühjahr 2008 verwenden.  
Ihr PGR 
 

Gottesdienst- Anzeiger der Evang.-Luth. Kir-
chengemeinde Donauwörth 
12. Sonntag nach Trinitatis, 26. August 2007  
Christuskirche Donauwörth   
09.30 Uhr Gottesdienst (Dekan Freund) 
Heilig-Geist-Kirche Bäumenheim   
10.30 Uhr Gottesdienst (Dekan Freund) 
Donau-Ries-Klinik     
09.30 Uhr  Posaunenchor Unterringingen 
Dienstag, 28. August 2007  
Bürgerspital/Taufersaal    
15.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Gottwald-Weber) 
Donau-Ries-Klinik (Pfrin. Gottwald-Weber)   
18.15 Uhr Segnungsgottesdienst  
 
 
 



Abstimmungsbekanntmachung für die Bürgerentscheide am Sonntag, 16.09.2007 
 

1.   Am Sonntag, 16.09.2007 findet ein Bürgerentscheid zu folgenden Fragestellungen statt: 
    -  Sind Sie auch dafür, dass der Erste Bürgermeister ab der nächsten Wahlperiode 
       ehrenamtlich tätig ist? 
 

   -  Sind Sie auch dafür, dass gemäß dem Antrag aller Straßenanlieger, die  
       „Lagerhausstraße“ in Baierfeld zur „Waldstraße“ umbenannt wird? 
 

      Die Abstimmung dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
      Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist  
      oder einen Abstimmungsschein hat. 
 

2.   Die Gemeinde ist in 3 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt: 
 

      Buchdorf I   / Pfarrheim 
      Buchdorf II  / Schule 
      Buchdorf III / Baierfeld 
 

3.   Stimmberechtigte, die im Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens  
      am 26.08.2007 eine Abstimmungsbenachrichtigung mit der Angabe über den Stimmbezirk 
 und den Abstimmungsraum, in dem sie abstimmen können. Außerdem erhalten 
      sie einen Antrag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins. 
      Wer in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist und keinen Abstimmungsschein  
      besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Abstimmungsverzeichnis er  
      geführt wird. 
      Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu  
      sein, muss Beschwerde gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen, wenn er nicht  
      Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann. 
 

4.   Beschwerde wegen unterbliebener oder unrichtiger Eintragung in das Abstimmungsverzeichnis  
 kann schriftlich vom 27.08.2007 bis zum 31.08.2007 oder zur Niederschrift innerhalb dieser Frist  
      am Montag, 27.08.2007 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
      am Dienstag, 28.08.2007 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
      am Mittwoch, 29.08.2007 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
      am Donnerstag, 30.08.2007 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
      am Freitag, 31.08.2007 in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
      in der Verwaltungsgemeinschaft Monheim, Marktplatz 23, 86653 Monheim, Zimmer-Nr. 2 
      eingelegt werden. 
 

5.   Die Abstimmenden haben ihre Abstimmungsbenachrichtigung oder ihren Abstimmungs- 
      schein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürger einen gültigen Identitäts- 
      ausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.  
      Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausge- 
      händigt. Er muss von den Stimmberechtigten allein in einer Kabine des Abstimmungs- 
      raums gekennzeichnet werden.  
      Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich.  
 Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.  
 

6.   Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben  
      a) durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde Buchdorf. 
      b) durch Briefabstimmung, wenn ihm eine Stimmabgabe in der Gemeinde Buchdorf nicht 
          möglich ist. 
 

7.   Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag  
 

      a) Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis eingetragen  sind, wenn sie 
          - sich am Abstimmungstag während der Abstimmungszeit aus wichtigem Grund  
            außerhalb ihres Stimmbezirks aufhalten, oder 
          - ihre Wohnung in einen anderen Stimmbezirk verlegt haben und nicht in das Abstim- 
            mungsverzeichnis des neuen Stimmbezirks eingetragen worden sind, oder 
          - aus beruflichen Gründen, wegen Freiheitsentziehung, infolge Krankheit, hohen Alters   
            einer körperlichen Behinderung oder sonst ihres körperlichen Zustands wegen den 
            Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen  
            können. 
 

      b) Stimmberechtigte, die in einem Abstimmungsverzeichnis nicht eingetragen  sind,    wenn 
          - sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das  
            Abstimmungsverzeichnis oder die Frist für die Beschwerde wegen der Richtigkeit und  
            der Vollständigkeit des Abstimmungsverzeichnisses versäumt haben, oder 
          - ihr Stimmrecht erst nach Ablauf der vorstehend genannten Antrags- oder  
            Beschwerdefristen entstanden ist, oder 
          - ihr Stimmrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem 
            Abstimmungsverzeichnis eingetragen wurden. 
 



8.   Der Abstimmungsschein kann bis zum 14.09.2007 spätestens 18.00 Uhr bei der Verwal- 
      tungsgemeinschaft Monheim, Marktplatz 23, 86653 Monheim, Zimmer-Nr. 2 schriftlich 
      oder mündlich, nicht  aber fernmündlich , beantragt werden. Der mit der Abstimmungs- 
      benachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden. 
      In den Fällen der Nr. 7 Buchstabe b) können Abstimmungsscheine noch bis zum  
      Abstimmungstag, 15 Uhr, beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener 
      plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren  
      Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 
 

9.   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen  
      gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Der Grund für die 
      Erteilung eines Abstimmungsscheins muss im Antrag glaubhaft gemacht werden. 
 

10. Stimmberechtigte, die im Abstimmungsscheinantrag nicht angeben, dass sie vor einem 
      Abstimmungsvorstand abstimmen wollen, erhalten mit dem Abstimmungsschein zugleich 
      - den Stimmzettel, 
      - einen Abstimmungsumschlag für den Stimmzettel, 
      - einen hellroten Abstimmungsbriefumschlag für den Abstimmungsschein und den 
        Abstimmungsumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Abstimmungsbrief zu 
        übersenden ist, 
      - ein Merkblatt für die Briefabstimmung. 
 

11. Der Abstimmungsschein, der Stimmzettel und die Briefabstimmungsunterlagen werden  
      den Stimmberechtigten zugesandt. Sie können auch an die Stimmberechtigten persönlich 
      oder an nahe Familienangehörige ausgehändigt werden. Anderen Personen dürfen der  
      Abstimmungsschein, der Stimmzettel und die Briefabstimmungsunterlagen nur in  
      dringenden Ausnahmefällen und nur dann ausgehändigt werden, wenn die Zusendung 
      an die Stimmberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. Nahe Familienange- 
      hörige oder andere Beauftragte müssen durch schriftliche gesonderte Vollmacht nach- 
      weisen, dass sie zur Entgegennahme berechtigt sind. 
 

12. Verlorene Abstimmungsscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimmberechtigte 
      Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Abstimmungsschein nicht zugegangen ist,  
      kann ihr bis zum Tag vor dem Abstimmungstag, 12 Uhr, ein neuer Abstimmungsschein  
      erteilt werden. 
 

13. Bei der Briefabstimmung müssen die Stimmberechtigten den Abstimmungsbrief mit dem  
      Stimmzettel und dem Abstimmungsschein so rechtzeitig an die auf dem Abstimmungs- 
      umschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Abstimmungsbrief dort spätestens am 
      Abstimmungstag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden.  
      Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben sich aus dem 
      Merkblatt für die Briefabstimmung. 
 

14. Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses 
      um 18.00 Uhr in der Schule Buchdorf, Römerweg 9, 86675 Buchdorf zusammen. 
 

15. Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels:  
      Gewählt wird mit einem amtlich hergestellten Stimmzettel (sh. Aushang Gemeinde)         
      Jede stimmberechtigte Person hat für jeden Bürgerentscheid jeweils eine Stimme. . 
      Der Stimmzettel ist an der Stelle für die Stimmabgabe so anzukreuzen, dass deutlich  
      wird, wie die abstimmende Person entschieden hat. 
      Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 
 

16. Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
      Sind sie des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der  
      Lage, ihr Stimmrecht auszuüben, können sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
      bedienen. 
 

17. Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Bürgerentscheids her- 
      beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
      Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§§ 108 d, 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs). 
 

Buchdorf, 13.08.2007 
 
 
 
Vellinger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 



 
 
 
 



Vereinsmitteilungen 

 
Stockschützen laden zum Vereinsturnier 
Die Stockschützen des FSV veranstalten am Sonntag, 
den 26. August 2007, ihr diesjähriges Vereinsturnier mit 
14 auswärtigen Mannschaften. 
Der erste Durchgang mit den Mannschaften SC Hau-
sen-Dillingen, TSV Lauingen, TSV Binswangen, SV 
Nordheim, SV Tiefenbach, ESV Rain und FC Ehekir-
chen beginnt um 07.30 Uhr. 
Am Nachmittag, ab 13.00 Uhr, messen sich die Mann-
schaften VfB Oberndorf, SSV Höchstädt, EC Augsburg, 
SV Holzkirchen, ECU Ulm/Neu Ulm, SV Tagmersheim 
und der TSV Wemding. 
Die Stockschützen des FSV Buchdorf laden Sie zu die-
sem Turnier herzlich ein und freuen sich über zahlrei-
che Besucher. 
FSV Buchdorf, Abt. Eisstock 
 


